
 

ÖF FENTLI CHE BEK ANNTM ACHUNG  
 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  67433 Neustadt a.d.W., 04.06.2008 
DLR Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35  
Abt. Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung Telefon: 06321/671-0 
Flurbereinigung Neustadt-Diedesfeld VI Telefax: 06321/671-1250 
Aktenzeichen: 41042-HA10.2.  
 

Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich  
 
Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Massegrundstücke) wird nach § 54 
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 
546), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2007 (BGBl I Seite 3150) im 
Flurbereinigungsplan gegen Geldausgleich zu Eigentum zugeteilt. Wer an einer solchen 
Landzuteilung interessiert ist, wird hiermit aufgefordert, beim DLR Rheinpfalz, Abt. 
Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt bis 
spätestens 30.06.2008 ein schriftliches Gebot abzugeben. 
 
Es handelt sich hierbei um folgende Flurstücke:  
 

Gemarkung  Flurst.-
Nr. 

Fläche 
[m²] 

Nutzungs - 
art 

Lage Mindestgebot 
einschl. anteil. 
Beitrag zu den 
Flurb.kosten 

im Mindestgebot 
enthaltener  anteil. 

Beitrag zu den 
Flurb.kosten 

Diedesfeld 6836 582 Weingarten Im Humlau                       
 

2619,00 € 
 

349,20 € 

Diedesfeld 6898 481 
 

Weingarten Im Humlau                       
 

1930,50 € 257,40 € 

Diedesfeld 6990 874 Weingarten 
Am 

Siebenweg                 

 
3933,00 € 

 
524,40 € 

Diedesfeld 6999 424 Weingarten 
Am 

Siebenweg                 

 
932,80 € 

 
127,20 € 

 
Die Beiträge zu den Wiederaufbaukosten  in Höhe von 0,17 €/m²  und die  
Wiederbepflanzungsrechte  sind in den Mindestgeboten nicht enthalten. 

Angebotsvordrucke und Zuteilungsbedingungen können beim DLR Rheinpfalz, Abt. 
Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 
angefordert werden oder sind bei dem Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft, Herrn Karl 
Ullrich, Kreuzstraße 44, 67434 Neustadt  erhältlich. Für die Landzuteilung gelten die vom DLR 
Rheinpfalz festgelegten Zuteilungsbedingungen. Die Bewerber erkennen mit der Abgabe ihrer 
Gebote diese Bedingungen als für sie rechtsverbindlich an. 
 
Eine Karte, in der die Massegrundstücke eingetragen sind, sowie die Zuteilungsbedingungen 
liegen bei dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) – Rheinpfalz, Abteilung 
Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung und bei dem Vorsitzenden der 
Teilnehmergemeinschaft, bis einschließlich 30.06.2008 zur Einsichtnahme aus.  
 
Ebenfalls werden die im Besitz der Teilnehmergemeinschaft befindlichen Wiederbe-
pflanzungsrechte für eine Fläche von 774 m² zum Kauf angeboten.   

Im Auftrag 
gez. Gregor Kien   


